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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

fÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 1011 Wien. Stubenring 1 
Telefon 0222/7500 
Name des Sachbearbeiters: 

I Geschäftszahl 1 4 • 0 5 0 / 4 1- I / 1 0 a / 8 7 
OR. Dr. Malousek 

Klappe50 3 5 Durchwahl 
Fernschreib-Nr. 1 11145. 1 11780 

L 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

Bitte in der Antwort die 
Geschäftszahl dieses 
Schreibens anführen. 

'1017 W i e  n 

'. 
. " < .. �.� ; .. _ ,.: : "  ;./. G�;: 

! Z' .. -------------.----'Id: . _. -C:.�/' O. __ � __ 

! 

Be t r e f f: E n t w u r f ein e s B und e s _ I""": 1 
7.1' [ �. .,87 IJ 

ver fAss ung s ges et z es, mi t . 
Ir .. ' < j i f;!, ..-1'9(.1 ND 

dem d 8 S B LI n des -Ver fa s s u n g s -L�' :...:� ... -_.:;:::::=::-.--:::=�-------.---
gesetz

. 

in der Fassunq von ..j, r I" .I,fQ;�1 
� 9 2 9 ge ä n der t wir d ; ,.(j ( � (.,. �/\J\I ,J Begutachtungsverfahren; ! 
Ressortstellungnah�e 

Unter Bezugn8hme auf die Entschließung des Nationalrates an­

läßlich der Verabschiedung des Geschäftsordnungsgesetzes, BGBl. 

Nr. 178/1961, beehrt sich das Bundesministerium für wirtschaft­

liche Angelegenheiten 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme 

ZIJ� Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes, mit dem das 

Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung �on 1929 geändert 

wird, zu übermitteln. 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung: 

Wien, am 9. Dezember 1987 

Für den Bundesminister: 

Dr. MALOUSEK 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM 
FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 1011 Wien, Stubenring 1 

Telefon 0222/7500 
Narrte des Sachbearbeiters: 

r Geschäftszahl 14. 050/41-1/10a/87 O R. Dr. Malausek 
Klappe 50 3 5 Durchwahl 

Femschreib-Nr. 1 11145, 1 11780 

L 

An d3s 
Bundeskanzleramt - Verfassungs­
dienst 

Ballhausplatz 2 
101 4 W i e n 

Betreff: Entwurf eines Bundes­
ver fassu n 9 s 9 e set z es, mit 
dem das Bundes-Verf8ssungs­
gesetz in der Fassung von 
192 9 geändert wird; 
Begutachtungsverfahren; 
Ressartstellungnahme 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

Unter Bezugn8hme auf die da. Aussendung vom 8. 10. 1987, Z l. 

600. 573/62 -V/1/87, beehrt sich das Bundesministerium FUr 

wirtschaftliche Angelegenheiten mitzuteilen, daß der Ent-

wurf eines BundesverFassungsgesetzes, mit dem das Bundes·­

Verfassungsgesetz in der Fassung ven :92 9 geändert wird, vom ho . 
Ressartstandpunkt zu folgenden Bemerkungen Anlaß gibt: 

Zu Art . 1 Z. (Art. 6 B-VG) : 

Art. 6 Abs. 2 sieht vor, daß jene Staatsbürger, "die in e inem 

Land ihren orden tlichen Wohnsitz haben", dessen Landes-

bUrqer sind. Da eine Persnn laut oberstgerichtlicher Spruch ­

praxis und Ruch laut Meldeoesetz mehrere ordentliche Wohnsitze 

haben kann, ist demnach möglich, daß ein Staatsbürger mehr­

facher LandesbUrger ist. Dies sol l t e , um keine Mißver­

ständniss� au fko mmen zu lassen, zuminde st in den Erläuterungen 

vermerkt werden. 

Zu Art. I Z. 3 (Art. 10 Abs. i Z. 12 B·\G): 

Hinsichtlich des zu schaFfenden Kompetenztatbestandes "Luft­

reinhaltung" wird der ho. Res50rtstandpunkt: wie folqt präzisiert: 
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Anknüpfend an die Ausführungen der Erläuterungen, wonach der 

neu zu sr.haffende Kompetenztatbestand "Luftreinhaltllng" ein­

schlägige Vorschriften des Bundes auch über jene Bereiche 

hinaus zulassen soll, die schon bisher als Teilaspekt von 

Kompetenztatbeständen zugunsten des Bundes die Regelung von 

Maß nahmen der Emissio�sbekämpfung zugelassen haben, wird fest­

gehqlte�, daß dem Bund aufgrund des neuen Kompetenztatbestandes 

die Gesetzgebung und Vollziehung in folgenden Angelegenheiten 

zukommen würde: 

1. Angelegenheiten der Luftreinhaltung, die mit einer be­

stimmten Verwaltungsmaterie (wie etwa "Angelegenheiten 

des Gewerbes und der Industrie", "Kraftf8hrwesen", "Dampf­

kessel- und Kraftmaschinenwesen" , "Bergwesen") in einem 

untrennbaren Z usammenhang stehen und daher für diese 

typisch sind; 

2 .  allgemeine Angelegenheiten der Luftreinhaltung, d.s. jene 

Angelegenheiten, die über den konkreten Z usammenhang einer 

bestimmten Verwaltungsmaterie hinausgehen oder für mehr 

als eine Verwaltungsmaterie in gleicher Weise typisch sind. 

Dazu werden beispielsweise die allgemeine Luftreinhalte-­

politik, Maßnahmen auf dem Gebiet des Immissionsschutzes oder 

die Koordination auf allen Gebieten der LuFt r�inhaltung zählen 

(nicht aber die unter Pkt. 1 genannten Angelegenheiten); 

3. Ang elegenheiten der Luftreinhaltung, die bisher von den Ländern 

in deren selbständigem Wirku�gsbereich zu besorgen waren, 

wie etwa der sogenannte Hausbrand. 

Das ho. Resscnt geht davcn aus, daß im Zusammenhang mi t Pkt. � 
zu setzende legislataive und administrative Maßnahmen. also solche, 

die �i t einer bestimmten Verwaltunqsmaterie in einem untrennbaren 

Zusammenhang st eh"?'! und daher für diese typisrh sind, nach wie 

vor von jenem Bundesministerium zu besorgen sein werden, zu 

dessen Wirkungsbereich die jeweilige H8�ptm8terie gehart. 

Ähnliche Überlegungen gelten auch hinsichtlich des zu schaFfellden 
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Kompetenztntbestandes "AbfallwirtschaFt ausgenommen die Be­

seitigung von Hausmüll". 

Z u  Art. I Z .  4 (Art. 11 Abs. 1 Z .  2 B-VG) und Ar+:'. VI: 

VorauszlJschicken ist, daß sich das ho. Ressort schon bisher 

geg�n die im vorliegenden Entwurf vorgesehene Verwirklic�lIng 

der Länderforderung nech Kompetenzverlagerungen im Bereich der 

beruflichen Interessenvertretungen zugunsten der Länder 

ausgesprochen hnt (vgl. �iezu insbesondere das Ministerschreiben 

vom 15.10.1985, Z l. 15.760/3-1/1/85). An dieser Haltung ändert 

sich auch durch den vorliegenden Entwurf einer B-VG-- Novelle 

ni c h t s. Vi e 1 me h r ist dar 8U f hin zu w eis e n, d 8 ß fIl i t die s er n u r 

sehr vordergründig als föderalistische Maß nahme zu sehenden 

Änderung der Kompetenzverteilung bei den gesetzlichen 

beruflichen Interessenvertretungen die diesbezügliche Rechts­

lage nur noch weiter verkompliziert wird. Im einzelnen ist 

folqendes zu sagen: 

1. N ach Art. I I I der B -- V G - No v e 11 e 1 9 7 4, B G BI. N r. 444, zäh 1 e n 

die Angelegenheiten des Berg- und Schiführerwesens nicht zu 

den Angelegenheiten des Gewerbes im Sinne des Art . 10 Abs. 1 
Z 8 B-VG. Demzufolge is t die GewO nach deren § 2 Abs. 1 Z 19 

auf die Tätigkeit der Berg- und Schi führer nicht anzuwenden 

und zur Regelung des Berg- und Schiführerwesens die Landes­

gesetzgebung berufen. 

Durch verschiedene 1andesoese tzliche Bestimmungen (siehe insbes. 

die §§ 19 Ff. des OÖ. Berg- und Schiführerqesetzes, LGBl. Nr. 

36/1975, und die §§ 14 ff. der T iroler Berq-- und Schi führ er -

ordnung, LGBl. Nr . 44/1977) wurden bereits in der Verga ngen ­

heit Regelungen über die berufliche Vertretung auf dem Gebiet 

des Berq- und Schifüh r erwe s e n s  (zB Tiroler Berg - und Schi­

führerverband) getrofFen. ohne daß hiefUr eine geeignete 

kompetenzrec�tliche Grundlege vnrh8nden ist. 
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Nach der geltenden Kompetenzrechtslage wäre jedenfalls 

die Einrichtung einer sich Ruf das ganze Bundesgebiet erstreckenden 

beruflichen Vertretung fUr Berg- und SchiFUhrer (z.B. Bundes­

verbend für Berg- und Schiführer) dem Kompetenztatbestand "Ein­

richtung beruflich�r Vertretungen, soweit sie sich auf das ge­

samte Bundesqebi�t erstrecken, .. . .. 1: (Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG) 

und die Einrichtung von "LandesverbÄnden für Berg- und Schi­

führer" dem Kompetenztatbestand des Art. 1 � Abs. 1 Z 2 B -VG 

zuzuordnen, eine Möglicrkeit, von der der Bundesgesetzgeber 

im Bereiche der Berg- und Schi führer allerdings bis dato keinen 

Gebrauch gemacht hat. (Die beispielsweise im Ärztegesetz enthalte 

ne Regelung Ober die Einrichtung von Ärztekammern sind ein 

Ausfluß dieser verfassungsrechtlichen Kometenzverteilung). Die 

Heranziehung des Ko�petenztatbestandes "Kammern für Handel� 

Gewerbe und Industrie" (Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG) für die Ein­

richtung einer beruflichen Vertretung auf dem Gebiet des Berg 

und Schiführerwesens scheidet im Lichte des VfGH-Erk. Slg. 2 500 

deshalb aus, da - wie oben dargelegt - die Regelung der be­

treffenden Materie nicht in Gesetzgebung und Vollziehung Bundes­

sache ist und zudem die TÄtigkeit der Berg- und Schi führer nicht 

in den durch das Kammergesetz vom 2 0.2 .192 0� StGB1.Nr.98, um­

schriebenen Umfang der da�aligen Kammern für Handel, Gewerbe 

und Industrie gefallen ist. 

Der vorliegende Bundesverfassungsgesetzentwurf scheint es .jedoch dem 

(einfachen) Bundesgesetzgeber nAch wie vor unbenommen zu lassen, 

gesetzliche Bestimmunqen über eine bundesweite berufliche Ver­

tretung der Berg- und Schi führer zu erlAssen, da der Umfang 

des Art. 10 Abs. 1 Z 8 B ·VG durch den vor liegenden Bundes­

verfassungsgesetzentwurf nicht verändert wird. Diese weiterhin 

bestehende Kompetenz des ( einfacher) ) Bundesgesetzgebers geht hin­

gegen aus den Erläuterungen zu Art. I Z 4 des Ges�tzentwurfes nicht 

hervor, obwohl eine diesbezügliche Klarstellung vonnöten wäre. 

Eine Inanspruchnahme der sowohl dem Bund als allCr den Ländern 

durch den vorliegenden Ge s etzentwurf UbertrAgenen Kompetenz bei 

Einricht ung beruflicher Vertretungen fUr Berg u�d SchifUhrer 

durch beide g e set z gebende KörperschaFten könn t e allerding s zu 

unzweckmäßigen, wenn nicht wider s prüchlichen Ergebnissen 

führen. so etvI8 de nn , wenn Bund und Länder konku rrierende 
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Regelungen in Ansehung der Befugnis se einzelner Kammerorgane 

treFfen. 

In diesem Z us ammenhang wäre auch zu bemerken, daß den ErHiute· 

rungen jedwede Begründung für eine Änderung der Kompetenz· 

lage fehlt. Es sollte zumindest dargelegt werden. weshalb 

die vorges chlagene Kompetenzänderung als "günstiger" oder 

"z w eck m Ä ß i ger" a n g e s ehe n wir d . 

2 .  Die Regelung der beruflichen Vertretung des in den selbständigen 

Wirkungsbereich der LÄnder fallenden Sportunterrichtswesen ist 

derzeit -- entweder unter Anwendung des Kompetenztatbestandes 

"berufliche Vertretungen, soweit sie sich auf das ganze Bundes­

gebiet erstrecken . .. .. 11 (Art. 1 0 Ab s. 1 Z 8 B- V G ) oder 

cEs Kom pet e n z tat b e s t a n des 11 b'3 ruf 1 ich e Ver t r e tun gen, s 0 w e i t sie 

ni c h t un t e r Ar t. 1 0 fa 11 e n ... . 11 ( Ar t. 11 Ab s. 1 Z 2 B- V G) --

gleichfalls dem Bundesges etzgeber - bei jeweils unterschied­

lichen Z uständigkeiten zur Vollziehung - vorbeh�lten. 

Die Errichtung vOr-) Anstalten oder Schulen, die lediglich 

der Vermittlung von Fertigkeiten ohne allgemeine erzieherische 

Z iele dienen (z.B. Segel-, Surf- oder TRnzschulen), is t 

hinsichtlich der verfas sungs rechtlichen Kompetenzverteilung 

nach jener Hsuptmaterie zu beurteilen, zu der �ie nach 

ihrem Z usammenhang geh5ren. Soweit aber die Hauptmaterie, 

wie es etwa bei den Schischulen zutrifft, in der Kompptenz­

verteilung nach Art. 1S Abs. 1 B-VG zu beurteilen ist, 

is t die Landesge�etzgebllng zu der Regelung der Bedingungen 

f ür die Einrichtung solchpr Anstalten und damit auch für die 

Berufsaus übung der in dies en Anstalten bes chäftigten Personen 

zuständig. ( VfSlg . 2207, 3801). 

Eine Subsumierung unter dem Kompetenztatbestand I'K8�mern für 

Handel, Gewerbe und Indust rie" ist so mi t  Ruch in diesem 

Fall, wie schon die obigen Ausführungen zu den Berg- und Schi­

führern ergeben, nicht m6glich. 
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Hinsichtlich der Tanzschulen ist allerdings anzumerken, 

daß diese in offensichtlicher Ausführung der Verfassungsbe­

stimmung des § 1 Abs. 1 des Handelskammergesetzes aus-

drücklich durch § 40 des Handelskammerqesetzes zu den der Sekti�n 

Fremdenverkehr der Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft bzw. 

Bundeskammer der gewerbliche .. Wirtschaft zugehörenden Unter­

nehmungen zu zählen sind. Da es sich bei Tanzschulen im 

übrigen zumindest primär auch nicht um Sportunterrichtsstätten 

handelt, sind die Erläuterungen zu Art. I Z 4 des gegenständ­

lichen Entwurfes, die die Tanzschulen unter einem mit den 

Segel- und Surfschulen anführen, diesbezüglich unrichtig. Durch 

diese Erläuterungen könnte nämlich der nicht zutreffende und 

auch gänzlich unerwünschte Eindruck entstehen, daß durch die als 

Entwurf vorliegende B-VG- Novelle die Tanzschulen aus der Handels­

kammerorg2nisation herausoelöst werden sollen. 

Z u  betonen ist schließ lich, daß die grundsätzlichen, zur Ände­

rung der Kompetenzlage bei der beruflichen Vertretung der 

Berg- und Schi Führer geäuß erten Einwände auch bei den "Sport­

schulen" zutrefFen. 

3. Z u  Art. VI des Entwurfes ist zu bemerken, daß die Ratio dieser 

Regelung, wonach die Z uständigkeit der Länder zur Regelunq 

der beruflichen Vertretung auf dem Gebiet des Berg-- und Schi 

führerwesens sowie des in den seIhständigen Wirkungsbereich 

der Länder fallenden Sportunterrichtswesens § 1 des Handels­

kammergesetzes , BGBI. Nr. 182/1946, nicht berührt, unklar ist, 

zumal die Kammern der gewerblichen Wirtschaft auch gegenwärtig 

auf Grund der gegebenen Rechtslage eigentlich nicht dazu be­

rufen sind, die vom gegenständlichen Gesetzentwurf betroffenen 

Berufsgruppen mitzuvertreten. Auch die ErlÄuterungen zu dieser 

Regelung tragen nichts zur Aufhellung bei. 

Nach ho. An3icht wird daher bezüglich dieser Änderung p n des 

B-VG eine Erbrteruno mit dem BKA-VD - allenfalls auch unter 
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Elnbeziehung der Handelsk8mmerorqanisation _. für er­

forderlich erachtet. Wenn nämlich auch die sog. Sport­

schulen im Hinblick au f § 2 Abs. '1 Z 12 G�wO 1973 vom 

Anwendungsberei�h der GewO 1973 ausgen0mmen sind, so 

handelt es sich hiebei wirtschaftlich gesehen doch 

in den meisten Fällen um Unternehmungen der Fremdenver­

kehrswir tschaft im Sinne des § 1 des HandelskRmmergesetzes. 

Dazu kommt, daß eine Reihe dieser Unternehmungen faktisch 

schon derzeit der Handelskammerorganisation angehören. Die 

im vorliegenden Entwurf vorgeschlagenen Regelllngen würden 

daher nicht nur die Rechtslage weiter verkomplizieren, 

sondern auch in der Praxis zu Komplikationen führen. 

Z u  Art. I Z .  14 (Art. 13L1 Abs. 2 B-VG) und Art. IX: 

Z u  den Vorschlägen für eine Neufassung des Art. 134 Abs. 2 

B-VG ist zu sagen, daß von ho. der Variante 11 der Vorzug 

gegeben wird, da diese Variante bei Berücksichtigung förderalistischer 

Z ielsptzungen das ursprüngliche Prinzip zur Gewährleistung der 

Unabhängigkeit des Verwaltungsgerichtshofes bewahrt. Bei der 

Überg8ngsregelung des Art. IX wird dRher ebenfalls der Variante 

11 der Vorzug gegeben; es wird aber suf die nicht übliche 

Diktion "Verleihung von Planstellen" hingewiesen; es sollte 

wo h 1 von der " Be set z u n g von P 1 ans tell e n " g e s pro c h e n \'1 erd e n . 

Z u  Art. IV: 

Es \'1 ir d an ger e 9 t, in Art. I V ni c h t von " S  a mm 1 u n gen" s (l n der n , 

wie auch in den Erläuterungen f'estgehalten, von " S pendensa mr:tlungen" 

zu sprechen . Damit soll von vorneherein klargestellt sein, daß 

von diesem Artikel S amml u ngen von Altstoffen (z.8. Alttextilien 

durch Caritas etc. aber 2uch Altöl) nicht erfeßt sind. Es 

könnte nämlich z.B. bei steigenden Roh stoffpreisen durchAus 

der Fall eintreten, daß sogar Problemstoff sammlungen oder z.8. 

Altöl sammlungen durch freiwillige SanmeistelIen (§ 17 Altöl-
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g esetz) in einen Z usammenhang mit gemeinnützigen oder wohl­

tätigen Z wecken gebracht werden können. 

Z u  Art. X: 

Es wird darauf hingewiesen, daß nach dieser Regelung vielfach 

auch nur einzelne Besti�mungen in landesgesetzlichen Vorschriften 

als bundesgesetzliche Vorschriften für jenes Land weitergelten 

würden, in dem sie bisher in Kraft standen. In Frage kommen 

dabei vor allem bestimmte, bisher der jeweiligen landesqesetzlichen 

Bauordnung unterliegende Bestimmungen über Hausfeuerungsanlagen. 

Diesbezüglich erscheint eine gen aue re Determinierung der in Rede 

stehenden Übergangsbestimmung erforderlich. Weiters sollte im 

Art. X auch festgehalten werden, daß die bestehenden landes­

gesetzlichen Vorschriften nur bis zum Inkrafttreten von ent­

sprechenden bundesrechtlichen Regelungen als bundesgesetzliche 

Vorschriften weiter gelten. O hne eine solche zeitliche Begrenzung 

würde sich eine verfassungsrechtlich normierte Dauergeltung er­

geben, die durch einfaches Gesetz nicht aufgehoben werden kann. 

Z u  den Erläuterungen: 

1 .  Die Übe r s ehr i f t au f Sei t e 5 h ä t t e r ich t i q z u I a .Jt e n: "z u 

Art. I Z .  2, 5, 8 und 9:" . 

2 .  Auf Seite 6, dritter Absatz, 1. Z eile hätte der KlAmmer­

Ausdruck richtJ.g zu lauten: " (Art. 10 Abs. ! Z .  2 B-VG)". 

3. Auf Seite 7 ,  zweiter Absatz, 5. Z eile, wäre nach dem Wort 

"Landesregi�rung" ein Beistrich zu setzen. 

4. D ie Überschrift auf Seite 9 hätte richtiq zu lauten: 

"Art. I Z .  3 ,  Art. VII und X:" . 

5. Auf Seite 10, 6. Z eile. �'Järe d8.s Wort "Angeleg enheit" Je 
weils im Plural zu verwenden. 
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25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden u.e. dAm 

Präsidium des Nationalr8tes übermittelt. 

Wien, am 9. Dezember 1987 
Für den Bundesminister: 

Dr. MALOUSEK 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung: 
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